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Zugleich mit Einführung und Ausgestaltung einer Gerichts-
entscheidung auf Begründung einer Sicherstellung von Daten-
trägern und Daten wurden mit BGBl I 2024/157 zahlreiche
über die gesamte Kodifizierung verstreute Änderungen der
StPO vorgenommen, die Divjak in ÖJZ 2025, 338 anschaulich
gemacht hat. Hier sollen aus Anlass der ersten einschlägigen
Bearbeitungen im WK StPO2 die strukturellen Veränderungen
vor und bei Beginn von Ermittlungsverfahren und das darauf
bezogene Rechtsschutzregime vertieft in den Blick genommen
werden, schon weil der Gesetzgeber durch die mit der Aufhe-
bung des letzten Satzes von § 91 Abs 2 intendierte Klarstel-
lung, dass der Einspruch wegen Rechtsverletzung auch Verhal-
ten der Staatsanwaltschaft zur Klärung, ob ein Anfangsver-
dacht vorliegt, erfasst, die Einigkeit darüber, dass „Aufklärung

eines Anfangsverdachts (Abs 3)“ als Gegenstand von Strafver-
fahren vorliegenden Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3) erfordert,
beseitigt und das Vorliegen von Anfangsverdacht als notwen-
dige Bedingung für die Bezeichnung einer Person als „Verdäch-
tiger“ (§ 48 Abs 1 Z 1) fraglich gemacht hat. Dazu kommt, dass
§ 197a idF BGBl I 2024/157 mit nahezu denselben Worten er-
läutert wird wie der noch grundlegend verschiedene § 197a
ME und die Frage nach der Zulässigkeit von Zwangsmaßnah-
men der StrafverfolgungsBeh gegen andere Staatsorgane noch
immer nicht höchstgerichtlich geklärt ist.

Durch das Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2024 sollen sog
Vorfeldermittlungen abgeschafft und jedes Ermittlungsverfahren
zu einem „Strafverfahren“ werden, um so „jede Tätigkeit der [. . .]
der Staatsanwaltschaft [. . .], die der Gewinnung, Sicherstellung,
Auswertung oder Verarbeitung einer Information zur Aufklärung
des Verdachts einer Straftat dient“, dem Einspruch wegen Rechts-
verletzung zu erschließen. Dass – ausgehend von 15 Os 113/18h,
114/18f, wonach jeder strafprozessuale Vorgang vor Einbringen
der Anklage „im Ermittlungsverfahren“ stattfinde – „Erkundigun-
gen zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht [. . .] vorliegt“, ohnehin
zwanglos vomWortlaut des § 106 Abs 1 erster Satz erfasst waren
(Vor § 280 Rz 8/4), wurde im Schrifttum nicht akzeptiert, von
12 Os 23/20d als Analogie missdeutet und die Deutung – ersicht-
lich ohne nachzulesen – von den GMat übernommen.3 Nach wie
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vor BGBl I 2024/157 wird im „Strafverfahren [. . .] zur Aufklärung
eines Anfangsverdachts (Abs 3)“ ermittelt (§ 1 Abs 2 erster Satz),
und die Definition von „Anfangsverdacht“ ist ebenfalls gleichge-
blieben (§ 1 Abs 3). Nur die Wortfolge „nach den Bestimmungen
des 2. Teils dieses Bundesgesetzes“ im ersten Satz des § 1 Abs 2,
der spezielle Regelung zum „Ermittlungsverfahren“ enthält, wur-
de aufgehoben, mit dem deklarierten Ziel einer Klarstellung, dass
„nicht lediglich die im 2. Teil der StPO geregelten Ermittlungsmaß-
nahmen Ermittlungen iSd § 1 Abs 2 erster Halbsatz StPO darstel-
len“, weil solche „auch in anderen Teilen der StPO geregelt“ seien,
„etwa die in der Praxis durchaus häufigen Maßnahmen der Amts-
und Rechtshilfe (§ 76 StPO)“.4 Da § 91 Abs 2 als lex specialis für
das Ermittlungsverfahren keiner Regelung des (allg) 1. Teils der
StPO derogiert, bleibt unerfindlich, warum es ges Klarstellung –
noch dazu im 1. Teil der StPO – bedurfte, dass „Tätigkeit der
Kriminalpolizei“ und „der Staatsanwaltschaft [. . .], die der Gewin-
nung, Sicherstellung, Auswertung oder Verarbeitung einer Infor-
mation zur Aufklärung des Verdachts einer Straftat dient“, „Er-
mittlung“ iSd § 91 Abs 2 erster Satz ist und auch damit „[d]as
Strafverfahren beginnt“. Davon ganz abgesehen, ist „Amts- und
Rechtshilfe (§ 76 StPO)“ im Ermittlungsverfahren zwar „Ermitt-
lung“, nicht aber „Ermittlungsmaßnahme“, wie ein Blick auf § 91
und die Überschrift des 8. HptSt unmittelbar sinnfällig macht.5
„Erkundigungen (§ 151 Z 1)“ bloß „zur Klärung, ob auf Grund
bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass ein
Sachverhalt einem gesetzlichen Tatbild entspricht,“ sollen hinge-
gen nicht von § 106 erfasst sein, woran 16 BlgNR 28. GP 33 kei-
nen Zweifel lassen: „Erkundigungen zur Klärung, ob ein An-
fangsverdacht gegen eine Person vorliegt, [sollen] ausdrücklich
keine zulässige ‚Vorfeldermittlung‘ sein; die Abklärung eines gegen
eine Person gerichteten (Anfangs-)Verdachts soll ausschließlich im
Rahmen eines Ermittlungsverfahrens möglich sein.“ „Auch wei-
terhin“ – so 16 BlgNR 28. GP 34 (im nächstfolgenden Absatz) –
aber „sollen [. . .] ein Ermittlungsverfahren auslösende Ermittlun-
gen nur bei Vorliegen eines Anfangsverdachts zulässig sein“,6 ein
in die Augen fallender Widerspruch, der die GMat insoweit wert-
los macht: Ex falso quodlibet! Dass die Vernichtungsanordnung
des § 115f Abs 9 zweiter Satz nur greift, wenn bei Bewilligung
der Beschlagnahme von Datenträgern und Daten „kein Anfangs-
verdacht (§ 1 Abs 3) vorgelegen ist“, wird unter dem Aspekt der
von 16 BlgNR 28. GP 33 reklamierten Unzulässigkeit von Ermitt-
lungsverfahren ohne Anfangsverdacht in den GMat nicht prob-
lematisiert; ebenso wenig wie die Frage, ob eine Person, hinsicht-
lich welcher „Erkundigungen zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht
gegen“ sie „vorliegt“, getätigt werden, „Verdächtiger“ iSd § 48
Abs 1 Z 1 sein soll. Auch die im aufgehobenen letzten Satz des
§ 91 Abs 2 idF vor BGBl I 2024/157 ausdrücklich angesprochene
„Nutzung von allgemein zugänglichen oder behördeninternen In-
formationsquellen“ ist den GMat mit Blick auf die geänderte
Rechtslage keine Erwähnung wert. Auf den Unterschied zwi-
schen „Erkundigungen“ und „Nutzung von allgemein zugänglichen
oder behördeninternen Informationsquellen“7 gehen sie nicht ein.
So verlangen denn auch Danek/Mann weiterhin bestehenden
„Anfangsverdacht“ für Ermittlung nach § 1 Abs 2 erster Satz8
und kritisieren § 91 Abs 3 als „zu eng“, weil „bei Vorliegen eines
(bloßen) ‚Grundverdachts‘ [. . .] gegen eine bestimmte Person Er-
kundigungen zwecks dessen Verdichtung zu einem Anfangsver-
dacht und Ermittlungen zu dessen Aufklärung iSd § 1 Abs 2 ge-
nerell nicht mehr zulässig [. . .] [wären]“, was – wie sie treffend
erkennen – „eine deutliche Einschränkung der Befugnis zur Auf-
klärung von Straftaten iSd § 1 Abs 1 mit sich bringen [würde], will
man nicht den Level für die Beurteilung des Bestehens eines An-

fangsverdachts niedriger ansetzen als vor dem StPRÄG 2024“.9 Zu-
gleich betonen sie, dass „[f]ür eine Änderung der Beurteilung, ob
ein Anfangsverdacht vorliegt, [. . .]schon insoweit keine Grundlage
[besteht], als die Definition dieses Begriffs in § 1 Abs 3 keine Än-
derung erfuhr.“ Ungeachtet des auf bloße Tatbildermittlung ein-
geschränktenWortlauts bestehe demnach auf § 91 Abs 3 gegrün-
dete Ermittlungsbefugnis über die Ermittlung des Tatbilds hi-
naus. Die so der Sache nach behauptete planwidrige Unvollstän-
digkeit der durch die Vorschrift erteilten und vom Rechtsschutz
im Ermittlungsverfahren gezielt ausgenommenen Befugnis wird
allerdings nicht weiter begründet.10 Auch für die Aufklärungs-
verpflichtung des § 2 Abs 1 soll nicht dessen Wortlaut ent-
scheidend, sondern ein Analogieschluss angebracht sein. Zu
dessen Begründung wird auf RIS-Justiz RS0088780 verwiesen,
der da lautet: „In bezug auf strafprozessuale Vorschriften ist die
Schließung einer unbeabsichtigten Regelungslücke im Wege der
Analogie generell zulässig.“ Auf den Nachweis einer planwidrigen
Lücke wird freilich verzichtet, die zur Lückenfüllung herangezo-
gene Vorschrift verschwiegen und der behauptete Rechtssatz,
dass schon ein „Grundverdacht“ Staatsanwaltschaft und Krimi-
nalpolizei zur Aufklärung verpflichte, nicht mit § 197a Abs 1
verglichen, der die Staatsanwaltschaft ausdrücklich verpflichtet,
„von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, wenn
[. . .] der angezeigte Sachverhalt [. . .] keinen Anfangsverdacht einer
Straftat (§ 1 Abs 3) begründet“.11 Sodann sei mit der Aufhebung
des letzten Satzes von § 91 Abs 2 die „Nutzung behördeninterner
Informationsquellen [zur Klärung, ob aufgrund bestimmter An-
haltspunkte angenommen werden kann, dass ein Sacherhalt ei-
nem gesetzlichen Tatbild entspricht,]“ nicht mehr zulässig, weil
nämlich „nur Erkundigungen ‚minderer Intensität‘ [. . .] als Erhe-
bungen im Vorfeld eines Strafverfahrens in Frage kommen“. Dann
aber ginge es bei der „Nutzung behördeninterner Informations-
quellen“ um ein „Verlangen von Auskunft und [. . .] Entgegenneh-
men einer Mitteilung von einer Person“, ein Vorgang, den § 91
Abs 2 letzter Satz „Erkundigungen“ ausdrücklich gegenüberge-
stellt hatte, weil die Information so gerade nicht von einer Per-
son, sondern auf andere Weise erlangt werden soll. Damit nicht
genug, sei die Staatsanwaltschaft zu „Erkundigungen (§ 151
Z 1)“ auch bloß zur Entscheidung über die „Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens“ ermächtigt, obwohl diese nach 16
BlgNR 28. GP 35 „vom Blatt weg“ zu treffen ist.12

a) „Klärung, ob“ ein „Tatbild“ (§ 91 Abs 3) oder
„[e]in Anfangsverdacht [vor]liegt“ und „Aufklärung eines
Anfangsverdachts (Abs 3)“ (§ 1 Abs 2)
Erklärtes Ziel des historischen Gesetzgebers war die Abschaffung
sog Vorfeldermittlungen. „Erkundigungen“ nach § 91 Abs 3 sollen
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„lediglich die objektiven Gegebenheiten einer Straftat“ betreffen,
wogegen „die Abklärung eines gegen eine Person gerichteten (An-
fangs-)Verdachts [. . .] ausschließlich im Rahmen eines Ermittlungs-
verfahrens möglich sein [soll]“. „Zur Gewährleistung einer gebote-
nen unionskonformen [. . .] Rechtslage sollen“ also „Erkundigungen
zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht gegen eine Person vorliegt,
ausdrücklich keine zulässige ‚Vorfeldermittlung‘ sein“.13 Unzulässig-
keit von Einspruch wegen Rechtsverletzung gegen „Erkundigun-
gen“ nach § 91 Abs 3 ist durchaus stimmig: Ist nicht einmal das
„Tatbild“ einer Kategorie des materiellen Strafrechts durch zumin-
dest eine bestimmt ansprechbare sinnliche Wahrnehmung indi-
ziert, geht es bei allfälliger „Tätigkeit“ von Kriminalpolizei oder
Staatsanwaltschaft nicht um die „Aufklärung von Straftaten“ (§ 1
Abs 1 erster Satz). Um „Tätigkeit [. . .] zur Aufklärung des [An-
fangs-]Verdachts einer Straftat“ geht es erst, wenn zumindest
eine bestimmt ansprechbare sinnliche Wahrnehmung irgendein
„Tatbild“ des materiellen Strafrechts indiziert, ein „Tatbild“ also
„auf Grund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden
kann“ (§ 91 Abs 3). „[Z]ur Aufklärung eines Anfangsverdachts“
zu „ermitteln“, ist Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nun-
mehr auch erlaubt, „wenn“ (noch) nicht oder nicht mehr „auf
Grund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann,
dass eine Straftat begangen worden ist“.14 Zu „Ermittlung“
(§ 91 Abs 2 erster Satz) verpflichtet werden „Kriminalpolizei
und Staatsanwaltschaft“ von § 2 Abs 1 jedoch erst, wenn „auf
Grund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass
eine Straftat begangen worden ist“, also bei jedem „ihnen zur
Kenntnis gelangten Anfangsverdacht“. Auch § 100 Abs 3a, der
mit Bezug auf die „Aufklärung [eines Anfangsverdachts]“ (§ 1
Abs 2 erster Satz) „berechtigt und verpflichtet“ auseinanderhält,
besagt nichts anderes.15 Die Zeichenfolgen „zur Aufklärung eines
Anfangsverdachts (Abs 3)“ (§ 1 Abs 2 erster Satz) und „zur Auf-
klärung des Verdachts einer Straftat“ (§ 91 Abs 2 erster Satz) sollen
nach wie vor bedeutungsgleich sein. Daher ermittelt seit BGBl I
2024/157 „zur Aufklärung eines Anfangsverdachts (Abs 3)“, wer
„zur Klärung, ob ein Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3) vorliegt“, und
wer „auf Grund eines „Anfangsverdachts (§ 1 Abs 3) ermittelt“.16
„Verdächtiger“ nach § 48 Abs 1 Z 1 ist seit BGBl I 2024/157
nicht nur „jede Person, gegen die auf Grund eines Anfangsverdachts
(§ 1 Abs 3)“, sondern auch „[jede Person, gegen die] zur Klärung,
ob ein Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3) vorliegt, [ermittelt wird]“.
Dieses Ergebnis liegt zwanglos innerhalb der Wortlautgrenze
von § 48 Abs 1 Z 1, indem die Vorschrift nun anstelle einer not-
wendigen eine hinreichende Bedingung für die Bezeichnung ei-
ner Person als „Verdächtiger“ benennt.17 Da nun „Klärung, ob ein
Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3) vorliegt“, als „Ermittlung“ nach § 91
Abs 2 erster Satz (§ 1 Abs 2 erster Satz) begriffen wird, wird seit
BGBl I 2024/157 auch die „Anzeigepflicht“ des § 78 Abs 1 und
die von § 8 Abs 2 erster Satz DV-StAG normierte Verpflichtung
eines Staatsanwalts, über „mündlich vorgebracht[e Anzeigen] [. . .]
einen Amtsvermerk aufzunehmen“, weil „er sie für begründet hält“
– aus dem Blickwinkel „einer Behörde oder öffentlichen Dienststel-
le“ (§ 78 Abs 1) und des „Staatsanwalt[s]“ (§ 8 Abs 2 erster
Satz DV-StAG) –, bereits dann schlagend, sobald also zumindest
eine bestimmt ansprechbare sinnliche Wahrnehmung irgendein
„Tatbild“ des materiellen Strafrechts indiziert, mit den Worten
des § 91 Abs 3 ein „Tatbild“ also „auf Grund bestimmter Anhalts-
punkte angenommen werden kann“ und irgendwelche Anhalts-
punkte für einen Sachverhalt vorliegen, der in Richtung eines
Geschehens deutet, das – als erwiesen angenommen – (zumin-
dest) einem Tatbestand des materiellen Strafrechts subsumierbar
ist.18

ISd § 1 Abs 2 „[z]ur Aufklärung eines Anfangsver-
dachts“ ermittelt seit BGBl I 2024/157, wer „zur
Klärung, ob ein Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3) vor-
liegt“, und wer „auf Grund eines Anfangsverdachts
(§ 1 Abs 3) ermittelt“.

b) Nicht auf „Tatbild“ einschränkbare „Erkundigungen
(§ 151 Z 1)“
§ 91 Abs 3 verortet „Erkundigungen (§ 151 Z 1)“ außerhalb von
„Ermittlungsverfahren“, wenn das „Verlangen von Auskunft“ allein
„zur Klärung, ob auf Grund bestimmter Anhaltspunkte angenom-
men werden kann, dass ein Sachverhalt einem gesetzlichen Tatbild
entspricht“, geschieht. Umgehung des von § 91 Abs 3 klar abge-
grenzten Themas von Erkundigungen begründet daher „Er-
mittlung“ nach § 91 Abs 2, erfolgt in einem „Strafverfahren“
(§ 1 Abs 2 erster Satz) und unterliegt dem Rechtsschutzregime
„im Ermittlungsverfahren“ (§§ 106, 108). Dabei geht es nicht
um die „Vermutung eines Anfangsverdachts [. . .], sobald über
§ 91 Abs 3 [. . .] hinaus ermittelt wird“, wie Divjak die GMat ver-
steht,19 sondern bloß die mit solchem Verhalten verknüpfte
Rechtsfolge des Beginns eines Strafverfahrens. Umgehung meint
Fehlverhalten beim „Verlangen von Auskunft“. „[Ist] die Klärung,
ob ein Sachverhalt einem gesetzlichen Tatbild entspricht, untrenn-
bar mit der Klärung eines gegen eine bestimmte Person bestehen-
den Grundverdachts, diesen Sachverhalt verwirklicht zu haben,
verknüpft“, geht es gerade nicht bloß um „Klärung, ob auf Grund
bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass ein
Sachverhalt einem gesetzlichen Tatbild entspricht“;20 sie geschieht
„im Ermittlungsverfahren“, wenn die untrennbare Verknüpfung
vom befassten Vollzugsorgan erkannt werden musste.

c) „Auswertung oder Verarbeitung einer Information“ als
Zur-Kenntnis-Nehmen einer „Anzeige“, interne „Tätigkeit“
oder „Ermittlung“
Nur „Entgegennehmen einer Mitteilung“ als Reaktion auf „Ver-
langen von Auskunft“ ist allerdings „Erkundigung“ (§ 151 Z 1),
sonstiges „Entgegennehmen einer Mitteilung“ ist „Anzeige“
und geschieht außerhalb von „Verfahren“ nach § 1 Abs 1 erster
Satz.21 Auf eine „Anzeige“ bezogene „Erkundigungen“ nach § 91
Abs 3 lassen die Entscheidungsbefugnis des § 197a unberührt.
Da just „der angezeigte Sachverhalt“ den Gegenstand der der
Staatsanwaltschaft nach § 197a Abs 1 aufgetragenen Entschei-
dung vorstellt, ist sie – im Gegensatz zur Kriminalpolizei – zu
„Erkundigungen (§ 151 Z 1)“ nach § 91 Abs 3 nicht befugt.22
Von ihr gleichwohl (nur) nach § 91 Abs 3 durchgeführte Erkun-
digungen lassen aber weder ein „Strafverfahren“ beginnen noch
die nach § 197a Abs 1 bestehende Verpflichtung entfallen.23 So-
weit aber über „Ergebnisse“ von „Ermittlung“ nach § 91 Abs 2
berichtet wird, scheidet „Absehen“ aus, weil durch solche „Ermitt-
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lungen“ nun stets das „Strafverfahren beginnt“ (§ 1 Abs 2 erster
Satz), sodass eine nach § 197a getroffene Entscheidung nicht
rechtswirksam wäre. Soweit ein „Anzeiger“ iS von § 8 Abs 2
erster Satz DV-StAG nicht „darauf besteht, über die Anzeige“
– die, er „mündlich vorgebracht“ hat – „einen Amtsvermerk
aufzunehmen“, besteht kein Anlass für eine Entscheidung nach
§ 197a.24 Gewinnung und Auswertung durch „Anzeige“ erlangter
„Information“ ist von „Ermittlung“ strikt zu unterscheiden. Da-
rauf bezogene „‚Analyse‘ durch einen der WKStA gem § 2a
Abs 5 StAG zur Verfügung gestellten Finanz- oder Wirtschafts-
experten“ ist keineswegs „Ermittlung“ nach § 91 Abs 2 erster
Satz, die ein „Strafverfahren“ beginnen ließe.25 Die Staatsanwalt-
schaft lässt solcherart durchaus nicht „Ermittlungen (§ 91 Abs 2)
durch einen Sachverständigen durchführen“, während behörden-
interne Vorgänge von „Analyse“ durch Hilfskräfte nichts anderes
sind als „Analyse“ durch „Anzeige“ erlangter „Information“ durch
Staatsanwälte selbst.26 Von „Datenabgleich“ abgesehen, spricht
§ 91 Abs 2 erster Satz mit „Auswertung oder Verarbeitung einer
Information“ auf in ein und demselben Verfahren „ermittelte [. . .]
Daten“ bezogene „Tätigkeit“ an.27 Soweit nach § 74 Abs 1 erster
Satz „Ergebnisse“ aus anderen Verfahren verarbeitet und diese
genutzt werden, geht es – von „Datenabgleich“ abgesehen –
nicht um „Ermittlung“, durch welche „[d]as Strafverfahren be-
ginnt“.28 Aus dem Umstand, dass Entscheidungen über das „Ab-
sehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens“ nicht „im
Ermittlungsverfahren“ ergehen, ist übrigens nicht abzuleiten, dass
„mit Blick auf § 197a Abs 1 zweiter Satz [. . .] Tätigkeiten der Kri-
minalpolizei und der Staatsanwaltschaft, die ausschließlich der Zu-
ständigkeits- und Konnexitätsprüfung dienen“, „weiterhin [nicht
als Ermittlungen iSd § 91 Abs 2 gelten]“.29 Denn „jede Tätigkeit
der Kriminalpolizei“ und „der Staatsanwaltschaft, die“ zumindest
auch „der Gewinnung, Sicherstellung, Auswertung oder Verarbei-
tung einer Information zur Aufklärung des Verdachts einer Straftat
dient“, „ist“ nach § 91 Abs 2 erster Satz „Ermittlung“ (§ 1 Abs 2
erster Satz).30

Es „[wäre] die Führung eines Ermittlungsverfahrens aus rechtli-
chen Gründen“ stets „unzulässig“ und ist daher nach § 197a
Abs 1 erster Fall „von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
abzusehen“, wenn das Fehlen eines Tatbestandsmerkmals oder
die Verwirklichung eines Ausnahmesatzes „feststeht“, weil
dann „der angezeigte Sachverhalt“ von vornherein keine „mit ge-
richtlicher Strafe bedrohte Handlung“ (§ 1 Abs 1 zweiter Satz) „be-
gründet“. Nach 16 BlgNR 28. GP 35 ist dies der Fall, „wenn bei
grundsätzlich tatbestandsmäßigem Verhalten vom Vorliegen von
Rechtfertigungs-, Strafausschließungs- oder Strafaufhebungsgrün-
den oder von Verfolgungshindernissen auszugehen ist“. Zur Be-
gründung wird auf 17 Os 3/18x verwiesen. Der OGH hatte
rechtliche Unzulässigkeit von „Ermittlung“ in dieser Entschei-
dung allerdings keineswegs auf Ausnahmesätze beschränkt, viel-
mehr einen Erlass des BMJ, wonach „Ermittlung“ zulässig sei,
wiewohl bereits „feststeht, dass“ ein solcher Ausnahmesatz be-
gründet ist, als verfehlt kritisiert. Im Unterschied zu § 197a
Abs 1 zweiter Fall geht es § 197a Abs 1 erster Fall um einen als
wahr erwiesenen oder unterstellten Sachverhalt. Bei der Ent-
scheidung über einen „Antrag auf Verfolgung“ geht es nicht

– wie bei der Entscheidung über einen „Antrag auf Fortführung“
– um einen auf die „Begründung“ der Staatsanwaltschaft bezoge-
nen Antrags- und Prüfungskalkül, also gerade nicht mehr da-
rum, ob seitens der Staatsanwaltschaft „das Gesetz verletzt
oder unrichtig angewendet wurde“, vielmehr um einen eigen-
ständigen Ausspruch des Gerichts, ein sog iudicium novum.
Der Antrag ist abzuweisen, wenn „der angezeigte Sachverhalt“
nicht verwirklicht wurde oder dessen Verwirklichung – nach
Maßgabe des ihm vom Gericht entnommenen Bedeutungsge-
halts, also eigenständiger (nicht über eine „Begründung“ der
Staatsanwaltschaft vermittelter) „Sachverhaltsannahmen“ –
„vom Gesetz nicht mit Strafe bedroht ist oder [. . .] Umstände vor-
liegen, durch die die Strafbarkeit der Tat aufgehoben oder die Ver-
folgung wegen der Tat ausgeschlossen ist“, wie es § 451 Abs 2 für
die Vorprüfung eines Strafantrags durch das BG auf den Punkt
gebracht hat. Bei Anordnung von „Verfolgung“ geht es umgekehrt
nicht um Schlüssigkeit mit „Antrag auf Verfolgung“ geltend ge-
machter Verpflichtung der Staatsanwaltschaft zur „Verfolgung“.
Der „Antrag auf Verfolgung“ zielt also gerade nicht auf Beginn
eines Strafverfahrens, vielmehr allein auf Negation eines nach
§ 197a Abs 1 erster Fall zuvor von der Staatsanwaltschaft ge-
tätigten Ausspruchs, dass „die Führung eines Ermittlungsver-
fahrens aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre“. Das Ziel des
Verfolgungsantrags ist also – wie das Ziel von „Einspruch wegen
Rechtsverletzung“ und „Antrag auf Fortführung“ – mit demjeni-
gen einer NBzWdG vergleichbar. Dieses besteht im Ausspruch,
dass „das Gesetz verletzt worden sei“.31 Im Fall einer nach § 23
Abs 1a erfolgreichen NBzWdG, den „entsprechenden Rechtszu-
stand [. . .] herzustellen“, ist auch der OGH nicht befugt. Anord-
nung von „Verfolgung“32 bedeutet aber jedenfalls restitutio in
integrum im Verhältnis zu der nach § 197a Abs 1 erster oder
auch zweiter Fall getroffenen Entscheidung und geht als speziel-
le Regelung einer auf § 197a Abs 2 gegründeten „Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens“ vor.33

Der „Antrag auf Verfolgung“ zielt nicht auf Beginn
eines Strafverfahrens, sondern bloß auf Negation
eines zuvor von der Staatsanwaltschaft getätigten
Ausspruchs, dass „die Führung eines Ermittlungs-
verfahrens aus rechtlichen Gründen unzulässig
wäre“.

§ 197a Abs 1 zweiter Fall stellt auf momentane Darstellbarkeit
von „Anfangsverdacht einer Straftat (§ 1 Abs 3)“ ab, verlangt also
„Absehen“ ungeachtet aussichtsreicher Sachverhaltsklärung,
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wenn „der angezeigte Sachverhalt“ für sich allein (noch) „keinen
Anfangsverdacht einer Straftat (§ 1 Abs 3) begründet“.34 § 197a
Abs 2 regelt die Entscheidungsfindung, § 1 Abs 2 erster Satz –
unter diesem Aspekt – den Vollzug der getroffenen Entschei-
dung, „ein Ermittlungsverfahren [. . .] ein[zu]leiten“. Da die Ent-
scheidung nicht „im Ermittlungsverfahren“ getroffen wird, greift
§ 106 dafür nicht. Das – iS von Art 13 EMRK wirksame – Reme-
dium ist der „Antrag auf Einstellung“ (§ 108), dessen Prüfungs-
kalkül Verletzung von § 197a Abs 2 aber nicht erfasst.35 Schon
weil die Staatsanwaltschaft nach § 197a Abs 2 Z 1 „ein Ermitt-
lungsverfahren [. . .] einleiten [kann]“, ohne dass „neue Tatsachen
oder Beweismittel beigebracht werden“, wurde durch den – gegen-
über § 197a ME neuen – § 197a Abs 2 keine prozessuale Bin-
dung der Entscheidung auf „Absehen von der Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens“ normiert. Auch indem die Vorschrift die
Staatsanwaltschaft zur „Einleitung eines Ermittlungsverfahrens“
im Fall eines Vorgehens nach Abs 1 „nur“ ermächtigt, „solange
die Strafbarkeit der Tat nicht verjährt ist“, hebt § 197a Abs 2 –
nicht eben gekonnt, aber unschädlich –36 hervor, was nach
§ 197a Abs 1 ohnehin klar ist: Wenn „Führung eines Ermittlungs-
verfahrens aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre“, „hat die
Staatsanwaltschaft [. . .] von der Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens abzusehen“.37

Weder ermächtigt § 101 Abs 1 erster Satz die Staatsanwaltschaft
zur Anordnung noch § 101 Abs 1 zweiter Satz zur Untersagung
von „Ermittlungen“ nach § 91 Abs 3. Mangels Leitungsbefug-
nis außerhalb von „Strafverfahren“ kann die Staatsanwalt-
schaft seit 1. 1. 2025 weder auf die „behördeninternen Infor-
mationsquellen“ von Sicherheitsbehörden zugreifen noch zur
Frage der „Einleitung eines Ermittlungsverfahrens“ (§ 197b
Abs 2) die „Nutzung von allgemein zugänglichen [. . .] Infor-
mationsquellen“ der Kriminalpolizei gegenüber anordnen.
„Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens“
fällt umgekehrt nicht mit einem nach § 101 Abs 1 zweiter
Satz gegenüber der Kriminalpolizei „erklärten Willen“ zu-
sammen, wonach „ein Ermittlungsverfahren weder eingeleitet
noch fortgesetzt werden“ darf. Nur, aber immerhin im Fall
von § 197a Abs 1 erster Fall ist es allerdings „Aufgabe“ der
Staatsanwaltschaft, der Kriminalpolizei zu untersagen, nach
§ 1 Abs 2 erster Satz zu „ermitteln“ und durch „Ermittlung“
der Kriminalpolizei begonnene „Ermittlungsverfahren einzustel-
len“ (§ 190 erster oder auch zweiter Fall). § 101 Abs 1 zweiter
Satz (erster Fall) begründet eine ausnahmsweise Leitungsbefug-
nis der Staatsanwaltschaft außerhalb von „Ermittlungsverfah-
ren“. Diese „Aufgabe“ hat die Staatsanwaltschaft beim „Absehen“
nach § 197a Abs 1 zweiter Fall nicht, weil dann „Klärung, ob
ein Anfangsverdacht (§ 1 Abs 3) vorliegt“, zu einer bejahenden
Antwort führen kann. Ein trotz „Absehen“ nach § 197a Abs 1
zweiter Fall von der Kriminalpolizei nach § 1 Abs 2 begonne-
nes „Strafverfahren“ wird – ungeachtet damit begründeter Lei-
tungsbefugnis (§ 98 Abs 1 zweiter Satz, § 101 Abs 1 erster Satz)
– vorerst nicht (auch) von der Staatsanwaltschaft geführt (§ 98
Abs 1 erster Satz, § 99 Abs 1 erster Teilsatz). Aufgrund nach
§ 100 erstatteter „Berichte“ entscheidet die Staatsanwaltschaft,
ob das „Strafverfahren“ – nun gemeinsam (§ 98 Abs 1) – wei-
tergeführt oder nach § 190 eingestellt wird. § 9 Abs 1 greift
nicht für Willenserklärungen nach § 101 Abs 1 zweiter Satz,
§ 197a Abs 2.38

Trotz ihrer staatsorganisatorischen Bedeutung immer noch nicht
prozessförmig befasst, sieht sich der OGHmit der Frage, ob „Be-
hörden und öffentlichen Dienststellen [. . .] und Anstalten des
öffentlichen Rechts“, was „Information zur Aufklärung des Ver-
dachts einer Straftat“ (§ 91 Abs 2 erster Satz) anlangt, Rechte
(Ansprüche) oder Befugnisse zustehen.39 Stehen ihnen anstelle
von Rechten gem § 76 Abs 1 und 2, § 155 Abs 1 Z 2 Befugnisse
zu, können sie mangels Befugnis der Strafverfolgungsbehör-
den „nach diesem Gesetz“ durch „eine Ermittlungs- oder
Zwangsmaßnahme“ (als Gegenstand von Einspruch nach
§ 106 Abs 1 Z 2) – und damit auch „unmittelbar durch Zwang“
oder „Beugemittel“ (§ 93 Abs 2) – nicht betroffen sein. Stattdes-
sen haben sie Ersuchen nach Maßgabe von § 76 Abs 1 und 2 zu
entsprechen, zu welchem Zweck sie die Durchführung von
Zwangsmaßnahmen gestatten können, soweit sie sich zum Ein-
griff in subjektive Rechte Dritter nicht ermächtigt sehen. Davon
in einem subjektiven Recht Betroffenen (§ 48 Abs 1 Z 4) steht
Einspruch wegen Rechtsverletzung (§ 106 Abs 1 Z 2) zu. Nur,
aber immerhin, wer behaupten kann, in subjektiven Rechten be-
troffen zu sein, kann Einspruch wegen Rechtsverletzung nach
§ 106 Abs 1 Z 1 StPO auch gegen Amtshilfeersuchen – nicht de-
ren Erledigung durch ersuchte Organe – einbringen, wenn wirk-
samer Schutz dieser Rechte ansonsten nicht zu erzielen ist. Aus
§ 112a folgt denn auch keineswegs die Zulässigkeit von Sicher-
stellung anstelle von Amtshilfe,weil die Vorschrift zwanglos auf
„Aufzeichnungen oder Daten (§ 111 Abs 2)“ anwendbar ist, die
bei Privatpersonen sichergestellt wurden. Eine „Behörde oder öf-
fentliche Dienststelle“, die in Entsprechung eines Ersuchens nach
§ 76 Abs 1 „Sicherstellung von schriftlichen Aufzeichnungen oder
Daten (§ 111 Abs 2)“ zulässt, verzichtet dadurch nicht auf An-
sprüche nach § 112a. Überhaupt ist § 112a von spezieller Be-
deutung, wo mit Bezug auf „Information“ als Gegenstand von
„Ermittlung“ (§ 91 Abs 2 erster Satz) subjektive Informations-
beherrschungsrechte und Amtsverschwiegenheit zusammen-
fallen (vgl auch § 76 Abs 2, § 79). Nur, wenn sie im Rahmen
der Privatwirtschaftsverwaltung – als Privat- oder Haftungsbetei-
ligte (vgl §§ 64, 69) – „Ansprüche“ geltend machen, kommt auf
Verweigerung von „Ausübung eines Rechtes nach diesem Gesetz“
gegründeter Einspruch nach § 106 Abs 1 Z 1 in Frage. So ist es
nach VfSlg 19.636/2012 unzulässig, den Schutz derselben öff In-
teressen im selben Verfahren demselben Organ als Beh (hier:
durch Befugnis zur Entscheidung über Amtsverschwiegenheit)
und Partei (hier: als Einspruchswerberin) anzuvertrauen, woran
(bloß) innerorganisatorische Ausgliederung der Partei als Amt –
und damit behördliches Hilfsorgan – nichts ändere.40 Für die in
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§ 116 Abs 3 speziell geregelte Anordnung von „Auskunft aus dem
Kontenregister“ gilt denn auch § 102 Abs 1 erster Satz nicht, was
der abschließende Klammerverweis (bloß) auf § 103 Abs 2 ver-
deutlicht. Demnach ist mit ihr „nach diesem Gesetz“ – grundle-
gend anders als bei Anordnung von Zwangsmitteln, welche „[d]ie
Staatsanwaltschaft [. . .] an die Kriminalpolizei [. . .] zu richten
[hat]“ – auch keinerlei Befugnis der Kriminalpolizei zu „Zwangs-
gewalt“ nach § 93 Abs 1 und 2 verknüpft.41 Befassung eines Or-
gans und Verfolgung von Befugnisfehlgebrauch – jeweils durch
StrafverfolgungsBeh – sind im Übrigen strikt auseinanderzuhal-
ten.42

Für das die „Ergebnisse einer Auswertung“ betreffende Verwen-
dungsverbot ist nach § 115 j Abs 1 entscheidend, ob Anord-
nung (§ 102 Abs 2) oder Bewilligung (§ 105 Abs 1) in Verlet-
zung „einer bindenden Regelung des Verhaltens von Staatsan-
waltschaft“ oder Gericht erfolgten, einschließlich der Frage, ob
Staatsanwaltschaft und Gericht von „Ermessen im Sinne des Ge-
setzes Gebrauch gemacht“ haben. Nicht „rechtmäßig angeordnet
[. . .] (§ 115f Abs 2 [. . .]) wurde [die Ermittlungsmaßnahme]“
auch, wenn bei Anordnung der „Durchführung“ § 101 Abs 3
letzter Satz verletzt wurde. Haben sich im Verhältnis zum Zeit-
punkt der – zu bewilligenden – Anordnung (§ 102 Abs 2 Z 3)
„neue Tatsachen oder Beweismittel“ (vgl § 352 Abs 1 Z 2), also
„bestimmte Tatsachen [ergeben]“, aufgrund derer die Anordnung
nunmehr „rechtswidrig, unverhältnismäßig oder nicht mehr
zweckmäßig“, also „erforderlich [wäre]“, können diese mit – selb-
ständigem – Einspruch (§ 106 Abs 1 Z 2) geltend gemacht wer-
den. Von der Bekämpfung von Anordnung oder auch Bewilli-
gung des Zwangsmittels hängt der Nichtigkeitsgrund nicht ab.
Die Sachverhaltsannahmen einer letztinstanzlichen Entschei-
dung über solche Bekämpfung durch den Beschwerdeführer
aber sind für das Verwendungsverbot entscheidend. Im Gegen-
satz zu rechtfehlerhafter Anordnung der „Durchführung“ ist ver-
fehlte Entscheidung über „Aufhebung oder Fortsetzung der Si-
cherstellung“ (§ 115f Abs 8 und Abs 9 erster Satz) aus § 281
Abs 1 Z 3 ohne Bedeutung, weil es dabei nicht darum geht,
ob „die Ermittlungsmaßnahme rechtmäßig angeordnet und bewil-
ligt (§ 115f Abs 2 und 4 sowie § 115g Abs 3) wurde“.43 Der Ver-
weis auf „§ 115f Abs [. . .] 4 sowie § 115g Abs 3“ betrifft nur
„Anordnung“ und „Bewilligung“, nicht aber die Rechtmäßigkeit
von Inanspruchnahme der Eilkompetenz durch die Kriminal-
polizei.44

Soweit Verwaltungsorganen mit Bezug auf „Infor-
mation zur Aufklärung des Verdachts einer Straftat“
Befugnisse zukommen, können sie durch „eine Er-
mittlungs- oder Zwangsmaßnahme“ nicht betroffen
sein.

Die nachfolgend angeführten Änderungen durch BGBl I 2024/
157 mögen nicht ohne weiteres als strukturneutral erkennbar
und sollen daher stichwortartig angesprochen sein. Das bis dahin
geltende Gesamtsystem stellt keine davon in Frage, auch wenn
begriffliche Sorglosigkeiten unter dem Aspekt von Kontrollver-
lust des Gesetzgebers zu bedauern sind:45
▶ Das „um Verzögerungen zu vermeiden“ vorangestellte „insbe-

sondere“ und der Verweis auf „schutzwürdige Geheimhal-

tungsinteressen“ von Beschuldigten sollen einerseits die bloß
demonstrative Natur der Trennungsgründe (§ 27),46 anderer-
seits das Beschleunigungsgebot des § 9 Abs 1 als Trennungs-
grund47 mit Blick auf Unsicherheiten in Rsp und Schrifttum
durch authentische Interpretation (vgl § 8 ABGB) wirksamer
Gerichtskontrolle durch Einspruch wegen Rechtsverletzung
(§ 106 Abs 1 Z 1) erschließen.48

▶ Während § 106 Abs 1 Z 1 gegen Verletzung von § 9 Abs 1
nicht greift,49 können Beschuldigte (§ 48 Abs 2) mit „Antrag
auf Einstellung“ (§ 108) nun sowohl gegen Verletzung des § 9
Abs 1 als auch gegen weitere Führung von „Ermittlungsver-
fahren“ vorgehen. Auch durch Gebrauch des ihr von § 192
eingeräumten Ermessens kann die Staatsanwaltschaft verhin-
dern (§ 108 Abs 3 zweiter Satz), dass „das Gericht [. . .] eine der
Staatsanwaltschaft anzulastende Verletzung des Beschleuni-
gungsgebots [. . .] feststellt“, während umgekehrt eine nach
§ 108 Abs 4 letzter Satz getroffene Entscheidung das Gericht
dazu ermächtigt, ihr „konkrete verfahrensbeschleunigende
Maßnahmen“ aufzutragen, die vom Antragsteller angeregt,
nicht aber als Anspruch geltend gemacht werden können.50
Nach 16 BlgNR 28. GP 39f ging es dem historischen Gesetz-
geber genau um diejenigen Anordnungen, zu denen das Ge-
richt nach 14 Os 16/19p in Stattgebung eines Einspruchs we-
gen Rechtsverletzung auf der Grundlage von § 107 Abs 4 er-
mächtigt sein soll.51 Es geht also nicht um strikten Vollzug
einer Gerichtsentscheidung durch die Staatsanwaltschaft, viel-
mehr um den Umfang der Gerichtsbefassung, maW der
Staatsanwaltschaft klarzumachen, welches „konkrete“ Verhal-
ten das Gericht unter dem Aspekt der Verletzung des Be-
schleunigungsgebots vermisst und als „der Staatsanwaltschaft
anzulastende Verletzung des Beschleunigungsgebots (§ 9)“
sieht. „Aufträge“ nach § 108 Abs 4 letzter Satz drücken
demnach keine zusätzliche Entscheidung, vielmehr eine Ver-
deutlichung der in der Feststellung der „der Staatsanwalt-
schaft anzulastende[n] Verletzung des Beschleunigungsge-
bots (§ 9)“ liegenden Entscheidung aus, so zwar, dass man-
gelnde Befolgung ohne Ersatz durch „gleichwertige verfah-
rensbeschleunigende Maßnahmen“ als fortdauernde
„Verletzung des Beschleunigungsgebots“ der Staatsanwaltschaft
anzulasten ist und den der Entscheidung des Gerichts „ent-
sprechenden Rechtszustand“ nicht herstellt.52
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▶ Bedeutete Beseitigung des letzten Teilsatzes des bis dahin gel-
tenden § 71 Abs 1 („ein Ermittlungsverfahren findet nicht
statt“) durch das HiNG, BGBl I 2020/148, nur Verzicht auf
Klarstellung dessen, was ohnehin klar ist, „dient“ doch
„[d]as Ermittlungsverfahren“ nach § 91 Abs 1 just „dazu,
Sachverhalt und Tatverdacht durch Ermittlungen soweit zu
klären, dass die Staatsanwaltschaft über Anklage, Rücktritt
von der Verfolgung oder Einstellung des Verfahrens entscheiden
kann“,53 wird nun das, was nach wie vor klar war, erneut klar-
gestellt: „Ein Ermittlungsverfahren findet nicht statt.“

▶ Die Einfügung eines § 76 Abs 6 samt einschlägigem Übermitt-
lungsverbot nach dessen letztem Satz wurde nicht zum Anlass
genommen, das Verhältnis von §§ 23, 25 Abs 2 VO-UA einer-
seits und § 76 Abs 4 – den UA 3/2020 übergangen hatte –54

andererseits dem VfGH gegenüber klarzustellen.55
▶ § 102 Abs 3 spricht mit „Anordnung der Staatsanwaltschaft an

die Kriminalpolizei“ die Anordnung der Durchführung der be-
willigten Anordnung des Zwangsmittels an. Da ohne solche
Anordnung „bis zum Ablauf des zweiten folgenden Werktages
[. . .] die Bewilligung außer Kraft tritt“, ist das Gericht „[i]m Fall
einer im Rahmen der Rufbereitschaft bzw des Journaldienstes
(§§ 38, 39 GOG) erteilten gerichtlichen Bewilligung (§ 105
Abs 1)“ zur Fristsetzung nach § 105 Abs 1 zweiter Satz nicht
verhalten und – nur, aber immerhin – eine die ges Frist des
§ 102 Abs 3 übersteigende Frist wirkungslos – übrigens anders,
als wenn das Gericht bei „Bewilligung von Zwangsmitteln“ ge-
gen § 105 Abs 3 zweiter Satz verstoßen hat. Anordnung der
Durchführung (§ 101 Abs 3 zweiter Satz) ist – keiner Bewilli-
gung mehr bedürftige – gesonderte (metasprachliche) An-
ordnung – bezogen auf die bewilligte (objektsprachliche) An-
ordnung (§ 88 Abs 2 erster Satz [§ 101 Abs 2 erster Satz und
Abs 3 erster Satz (§ 102 Abs 1 erster und zweiter Satz und
Abs 2)]) – mit auf deren Zeitpunkt bezogenem (§ 101 Abs 3
letzter Satz), von demjenigen der Erledigung einer Beschwer-
de gegen die Bewilligung (der Anordnung der Staatsanwalt-
schaft (§ 88 Abs 2 erster Satz, § 88 Abs 2b [§ 106 Abs 2) ver-
schiedenem Prüfungskalkül.56

▶ § 111 Abs 2 ermöglicht – wie vor BGBl I 2024/157 –57 keiner
„Bewilligung“ bedürftige „Sicherstellung“ von „Daten [. . .] so-
weit, als es sich um punktuelle Daten oder Daten, die mittels
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten an öffentlichen oder öf-
fentlich zugänglichen Orten aufgenommen wurden, handelt“
(§ 110 Abs 1 Z 1) anstelle von „Beschlagnahme von Datenträ-
gern und Daten“ (§§ 115f, 115g); diese ist auch insoweit zu-
lässig und im Zweifel für Staatsanwaltschaft und Kriminalpo-
lizei bei sonst pflichtwidriger Umgehung geboten.58 Da eine
§ 115h Abs 1 letzter Satz entsprechende Spezialvorschrift im
Verhältnis zu §§ 103 f fehlt, kommt „Auswertung“ durch
Staatsanwaltschaft und Gericht ohne Beiziehung von Sachver-
ständigen nicht in Frage.59

▶ Das in § 115i geregelte Verfahren zur „Auswertung von Da-
ten“ entspricht einer Auswertung nach dem 5. Abschn des
8. HptSt gewonnener Ergebnisse, das wiederum 11 Os 56/
20z bereits vor BGBl I 2024/157 als verallgemeinerungsfähig
erkannt hat.60 § 115h Abs 1 letzter Satz erlaubt – als lex spe-
cialis gegenüber §§ 103f –61 ausdrücklich „Auswertung“ durch
Staatsanwaltschaft und Gericht ohne Beiziehung von Sachver-
ständigen.62

▶ Zur „Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte“ nach
§ 116 Abs 6 erster Satz und „mit der Anordnung und Bewilli-
gung verbundene Tatsachen und Vorgänge gegenüber Dritten
geheim zu halten“, soll ein „Kredit- oder Finanzinstitut“ nun-

mehr „mit gesonderter Anordnung“ nach § 116 Abs 6 dritter
Satz „verpflichtet“ werden. Zum Persönlichkeitsschutz (§ 1
Abs 2 DSG) „[hat] diese Anordnung“ zwar „die entsprechende
gerichtliche Bewilligung anzuführen“, also zu bezeichnen, über
deren Begründung aber nicht zu informieren.63 Das ent-
spricht § 102 Abs 2 Z 2, welche Vorschrift hinsichtlich
der „Tat, deren der Beschuldigte verdächtig ist“, bloß zu Be-
zeichnung, nicht aber zu Begründung ermächtigt.64

▶ Der sonst bloß im Zusammenhang mit staatlichen Organen
gebrauchte Begriff „Befassung“65 wird in § 126 Abs 3a – ohne
Not – anstelle der für Sachverständige gebräuchlichen Beizie-
hung verwendet.66 Darüber und über den Grund für die Dif-
ferenzierung zwischen Beiziehung („Befassung“) und „Bestel-
lung“ im ersten und den Verzicht darauf im zweiten Satz des
§ 126 Abs 3a schweigen sich die GMat aus, sodass kein spe-
zieller Regelungswille, vielmehr bloß begriffliches Obenhin
dafür verantwortlich ist.

▶ Die Beseitigung der Aufspaltung der Einstellungsgründe nach
rechtlicher Natur und Verdachtsdichte befriedigt bloß das von
Organwaltern imVollzug reklamierte Bedürfnis nach bequem-
erer Dienstaufsicht gegenüber Staatsanwälten67 ohne erkenn-
baren Gewinn, nicht nur, weil undifferenzierte Anführung,
„aus welchem Grund“ des § 190 „das Verfahren eingestellt wur-
de“ bei der „Verständigung“ nach § 194 Abs 2 erster Satz häufi-
gere Begründungsverlangen (§ 194 Abs 2 zweiter Satz) zur Fol-
ge haben kann, sondern auch unter demAspekt bloß scheinbar
erleichterter Gedankenführung und ist merkwürdig auch mit
Blick auf die für Gerichtsentscheidung über Einstellungsanträ-
ge aufrecht erhaltene Differenzierung (§ 108 Abs 2).

▶ Der Verzicht auf „die zur Beurteilung seiner fristgemäßen Ein-
bringung notwendigen Angaben“ beim „Antrag auf Fortfüh-
rung“ § 195 Abs 2 macht die – angesichts ihres deutlichen
Verweises auf Argumente im Schrifttum entgegen den GMat68
keineswegs unbegründet gebliebene – Antwort des OGH auf
eine NBzWdG zur allg Norm:69 Nicht „strenge formale Vo-
raussetzungen“ – wie die GMat reklamieren – sind ein Pro-
blem,70 vielmehr sinnloser Formalismus durch verlangte
„Angaben“, wenn die den entscheidenden Tatsachen subsu-
mierbaren Tatumstände den Akten problemlos entnommen
werden können. Indem das Gesetz auf diese Einschränkung
schlankerhand verzichtet, wird buchstäblich das Kind mit
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dem Bade ausgeschüttet und der Sinn prozessualer Obliegen-
heiten verkannt.

▶ § 444 Abs 2 idF vor BGBl I 2024/157 spricht Geltendma-
chung imVerfahren nach der StPO nicht an, weil „Haftungs-
beteiligte“ (§ 64) – im Gegensatz zu „Privatbeteiligten“, deren
Stellung „Opfer [. . .] durch Erklärung“ erlangen (§ 67 Abs 2 ers-
ter Satz) – keine Obliegenheit trifft, ihr „Recht [. . .] vor
Rechtskraft der Entscheidung über den Verfall, den erweiter-
ten Verfall oder die Einziehung geltend“ zu machen. Wäh-
rend § 444 Abs 2 vor BGBl I 2024/157 sich darauf beschränkt,
den Zivilrechtsweg für „Haftungsbeteiligte“ zu eröffnen und
mit der „Rechtskraft der Entscheidung“ bloß den Bezugspunkt
für fristgerechte Geltendmachung vor dem Zivilgericht nennt,
stellt der nunmehrige Text des § 444 Abs 2 den bisherigen
Wortlaut gleichsam auf den Kopf undmacht ein Fass auf, ohne
den Inhalt zu fassen, indem er den Eindruck erweckt, als hätten
„Haftungsbeteiligte“ (im Verfahren nach der StPO) prozessu-
alen Obliegenheiten, deren Nichtbeachtung zum Rechtsverlust
führt, zu genügen. Da die Neufassung von § 444 Abs 2 aus-
weislich der GMat aber nur der Klarstellung des als unver-
ändert reklamierten71 Regelungsgehalts dient, soll auch wei-
terhin gelten: Wer nicht als Haftungsbeteiligter zur Haupt-
verhandlung geladen oder als Haftungsbeteiligter zu Un-
recht abgelehnt wurde, kann nach § 444 Abs 2 vorgehen.72

„Aufträge“ nach § 108 Abs 4 letzter Satz bedeuten
bloß, dass mangelnde Befolgung ohne Ersatz durch
„gleichwertige verfahrensbeschleunigende Maßnah-
men“ den „entsprechenden Rechtszustand“ nicht
herstellt.

Da auch Offensichtliches nicht für jedermann offensichtlich ist:
Mitnichten verpflichtet § 2 Abs 1 die Staatsanwaltschaft „zu
ermitteln“, solange nicht nach § 108 Abs 2 Z 2 einzustellen
ist.73 Vielmehr hat die Staatsanwaltschaft, wenn nicht ohnehin

„feststeht, dass die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende
Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht oder die weitere Verfol-
gung des Beschuldigten sonst aus rechtlichen Gründen unzulässig“
(§ 108 Abs 2 Z 1) oder „Anklage einzubringen“ (§ 210 Abs 1) ist,
zu prüfen, ob durch „weitere Ermittlungen“ (§ 101 Abs 4 zweiter
Satz) „der Sachverhalt [. . .] soweit geklärt“ werden kann, „dass
eine Verurteilung“ des Beschuldigten (§ 48 Abs 2) „nahe liegt“
und „das Ermittlungsverfahren [. . .] einzustellen“ (§ 190), „so-
bald“74 angesichts der „vorliegenden Ergebnisse“ (§ 51 Abs 1
erster Satz) und der bekannten oder – ohne Verstoß gegen
§ 112 Abs 2 letzter Satz, § 112a Abs 3 letzter Satz – zu erwarten-
den „Beweismittel“ (§ 108 Abs 2 Z 2 [§ 55 Abs 1 letzter Satz])
eine Verurteilung nicht mehr „zu erwarten ist“ (§ 212 Z 2 und
3).75 Auch die auf das Hauptverfahren bezogene Ermächtigung
des § 254 besteht nur, soweit „nach dem Gange der Verhandlung
Aufklärung über erhebliche Tatsachen zu erwarten ist“, während
umgekehrt die Verpflichtung besteht, „dafür zu sorgen, daß Er-
örterungen unterbleiben, die die Hauptverhandlung ohne Nutzen
für die Aufklärung der Sache verzögern würden“. Die Erwartung
hinwiederum muss auf „dem Gange der Verhandlung“, also sinn-
lichen Wahrnehmungen, nicht bloß Ideen von Organwaltern
gründen, um nicht als grundlos zu gelten.76
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